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Anlage 3 (Zusatzentgelte)

Zusätzlich zu einer Hybrid-DRG gemäß Anlage 2 sind keine bundeseinheitlichen
Zusatzentgelte und keine krankenhausindividuellen, unbewerteten Zusatzentgelte
berechnungsfähig.

[Redaktionelle Anmerkung: Regelungen für Fälle mit bundeseinheitlichen Zusatzentgelten:
Fälle mit Leistungen, für die im Katalog nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Krankenhausentgeltgesetz
(KHEntgG) bewertete Zusatzentgelte (ZE) vorgesehen sind, werden nicht in die Hybrid-DRGs
eingruppiert. Die den ZE im Katalog nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHEntgG zugeordneten OPS-
Kodes sind Ausschlusskriterien für die Zuordnung zu einer Hybrid-DRG, sofern die ZE für
Fälle mit einer Verweildauer von bis zu zwei Tagen abrechnungsfähig sind. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend für krankenhausindividuelle ZE nach § 6 Abs. 1 und 2 KHEntgG.
(s. Beschluss des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V
in seiner 10. Sitzung am 11. November 2025 Teil A)]
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